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3.1 — Seite 1Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

Verordnung über die Zulassung von Personen
zum Straßenverkehr
(Fahrerlaubnis-Verordnung — FeV)
v. 18.08.1998 (BGBl I S. 2214); zuletzt geändert durch
V v. 05.08.2009 (BGBl I S. 2631)

I.
Allgemeine Regelungen

für die Teilnahme am Straßenverkehr

§ 1
Grundregel der Zulassung

Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen ist jeder zugelassen,
soweit nicht für die Zulassung zu einzelnen Verkehrsarten eine
Erlaubnis vorgeschrieben ist.

§ 2
Eingeschränkte Zulassung

(1) Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Beeinträch-
tigungen nicht sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr
nur teilnehmen, wenn Vorsorge getroffen ist, daß er andere nicht
gefährdet. Die Pflicht zur Vorsorge, namentlich durch das Anbrin-
gen geeigneter Einrichtungen an Fahrzeugen, durch den Ersatz
fehlender Gliedmaßen mittels künstlicher Glieder, durch Beglei-
tung oder durch das Tragen von Abzeichen oder Kennzeichen,
obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst oder einem für ihn Ver-
antwortlichen.

(2) Körperlich Behinderte können ihre Behinderung durch
gelbe Armbinden an beiden Armen oder andere geeignete, deut-
lich sichtbare, gelbe Abzeichen mit drei schwarzen Punkten
kenntlich machen. Die Abzeichen dürfen nicht an Fahrzeugen
angebracht werden. Wesentlich sehbehinderte Fußgänger kön-
nen ihre Behinderung durch einen weißen Blindenstock, die
Begleitung durch einen Blindenhund im weißen Führgeschirr und
gelbe Abzeichen nach Satz 1 kenntlich machen.

(3) Andere Verkehrsteilnehmer dürfen die in Absatz 2
genannten Kennzeichen im Straßenverkehr nicht verwenden.

§ 3
Einschränkung und Entziehung der Zulassung

(1) Erweist sich jemand als ungeeignet oder nur noch
bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen oder Tieren, hat
die Fahrerlaubnisbehörde ihm das Führen zu untersagen, zu
beschränken oder die erforderlichen Auflagen anzuordnen. Nach
der Untersagung, auf öffentlichen Straßen ein Mofa zu führen, ist
die Prüfbescheinigung nach § 5 Abs. 4 Satz 1 unverzüglich der
entscheidenden Behörde abzuliefern oder bei Beschränkungen
oder Auflagen zur Eintragung vorzulegen. Die Verpflichtung zur
Ablieferung oder Vorlage der Prüfbescheinigung besteht auch,
wenn die Entscheidung angefochten worden ist, die zuständige
Behörde jedoch sofortige Vollziehung ihrer Verfügung angeord-
net hat.

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, daß der Führer
eines Fahrzeugs oder Tieres zum Führen ungeeignet oder nur
noch bedingt geeignet ist, finden die Vorschriften der §§ 11 bis
14 entsprechend Anwendung.
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(2) Die Fahrerlaubnis ist durch eine amtliche Bescheinigung
(Führerschein) nachzuweisen. Der Führerschein ist beim Führen
von Kraftfahrzeugen mitzuführen und zuständigen Personen auf
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Der Internationale Füh-
rerschein oder der nationale ausländische Führerschein und eine
mit dem nach § 29 Abs. 2 Satz 2 verbundene Übersetzung ist
mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung
auszuhändigen.

§ 5
Sonderbestimmungen für das Führen von Mofas

(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Mofa (§ 4 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1) führt, muß in einer Prüfung nachgewiesen haben,
daß er
1. ausreichende Kenntnisse der für das Führen eines Kraftfahr-

zeugs maßgebenden gesetzlichen Vorschriften hat und
2. mit den Gefahren des Straßenverkehrs und den zu ihrer

Abwehr erforderlichen Verhaltensweisen vertraut ist.
Die Prüfung muß nicht ablegen, wer eine Fahrerlaubnis nach § 4
oder eine zum Führen von Kraftfahrzeugen im Inland berechti-
gende ausländische Erlaubnis besitzt. Die zuständige oberste
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte oder nach Landes-
recht zuständige Stelle bestimmt die prüfende Stelle.

(2) Der Bewerber wird zur Prüfung zugelassen, wenn er von
einem zur Ausbildung berechtigten Fahrlehrer entsprechend den
Mindestanforderungen der Anlage 1 ausgebildet worden ist und
hierüber der prüfenden Stelle eine Bescheinigung nach dem
Muster in Anlage 2 vorlegt. Ein Fahrlehrer ist zur Mofa-Ausbildung
berechtigt, wenn er die Fahrlehrerlaubnis der Klasse A besitzt.
§ 1 Abs. 4 Satz 1 des Fahrlehrergesetzes gilt entsprechend. Der
Fahrlehrer darf die Ausbildungsbescheinigung nur ausstellen,
wenn er eine Ausbildung durchgeführt hat, die den Mindestan-
forderungen der Anlage 1 entspricht.

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr
bestimmte oder nach Landesrecht zuständige Stelle kann als Trä-

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)

II.
Führen von Kraftfahrzeugen

1. Allgemeine Regelungen

§ 4
Erlaubnispflicht und Ausweispflicht für das

Führen von Kraftfahrzeugen
(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug führt,

bedarf der Fahrerlaubnis. Ausgenommen sind
1. einspurige, einsitzige Fahrräder mit Hilfsmotor – auch ohne

Tretkurbel –, wenn ihre Bauart Gewähr dafür bietet, daß die
Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 25
km/h beträgt (Mofas); besondere Sitze für die Mitnahme von
Kindern unter sieben Jahren dürfen jedoch angebracht sein,

1a. Mobilitätshilfen im Sinne des § 1 Absatz 1 der Mobiliätshil-
fenverordnung

2. motorisierte Krankenfahrstühle (einsitzige, nach der Bauart
zum Gebrauch durch körperlich behinderte Personen
bestimmte Kraftfahrzeuge mit Elektroantrieb, einer Leer-
masse von nicht mehr als 300 kg einschließlich Batterien
aber ohne Fahrer, mit einer zulässigen Gesamtmasse von
nicht mehr als 300 kg, einschließlich Batterien jedoch ohne
Fahrer, einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als
500 kg, einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von
nicht mehr als 15 km/h und einer Breite über alles von maxi-
mal 110 cm),

3. Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart für die Verwendung für
land- und forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind, selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförder-
zeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchst-
geschwindigkeit von nicht mehr als 6 km/h sowie einachsige
Zug- und Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern an Holmen
geführt werden.
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